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5 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

      

Themen dieser Ausgabe 

   

 
◼ Steuerschuld des Leistungsempfängers 

◼ Investitionsfristen werden verlängert 

◼ Option zur Körperschaftsteuer 

◼ Vorsteuer-Rückvergütung 

◼ Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz 

verabschiedet 

◼ GWG bis 1.904 Euro sofort abschreiben 

 
◼ Verlängerung der Steuererklärungsfrist 

◼ Liebhaberei bei PV-Anlagen 

◼ Verlustverrechnung bei Aktienverkäufen 

◼ Mangelhaftes Fahrtenbuch 

◼ Automatischer Informationsaustausch über Finanz-

konten 

◼ Steuerfreie Veräußerung des häuslichen Arbeits-

zimmers 

 

       

Ausgabe Nr. 5/2021 (September/Oktober) 
 

   

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend haben wir Ihnen wieder ausgewählte, aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirt-
schaftsrecht zusammengestellt. 
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Mandanteninformation oder zu anderen Themen ? Sprechen Sie uns 
an ! Wir beraten Sie gern.  
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jana Röper 
Steuerberaterin 
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 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Steuerschuld des Leistungsempfängers 

Das umsatzsteuerliche Reverse-Charge-Verfahren, nach 

dem der unternehmerisch tätige Leistungsempfänger die 

Umsatzsteuer trägt, gilt auch dann, wenn es neben dem un-

ternehmerisch tätigen Leistungsempfänger noch einen wei-

teren Leistungsempfänger gibt, der aber nicht Unternehmer 

ist, und wenn der unternehmerische Leistungsempfänger 

das volle Entgelt als Gesamtschuldner schuldet. 

Hintergrund: In bestimmten Fällen schuldet der Leistungs-

empfänger die Umsatzsteuer, z. B. bei der Leistung eines im 

Ausland ansässigen Unternehmers an einen deutschen Un-

ternehmer oder an eine deutsche juristische Person. Der 

deutsche Unternehmer muss dann als Leistungsempfänger 

die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. 

Sachverhalt: Der Kläger war Unternehmer und Alleineigen-

tümer eines unbebauten Grundstücks. Seine Ehefrau und er 

beauftragten einen österreichischen Bauunternehmer mit 

der Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem Grund-

stück. Das Finanzamt war der Auffassung, dass der Kläger 

die gesamte Umsatzsteuer für die Baukosten im Wege des 

sog. Reverse-Charge-Verfahrens schulde. Hiergegen 

wandte sich der Kläger. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof wies die Klage ab: 

◼ Der Kläger war Unternehmer und Leistungsempfänger ei-

nes in Österreich ansässigen Unternehmers. Damit greift 

grundsätzlich das sog. Reverse-Charge-Verfahren, das 

dem Leistungsempfänger die Umsatzsteuerschuld aufer-

legt. 

◼ Die Leistung des österreichischen Unternehmers war nicht 

umsatzsteuerfrei. Zwar ist die Lieferung eines Grundstücks 

umsatzsteuerfrei; der österreichische Unternehmer war 

aber nicht Veräußerer des Grundstücks, sondern das 

Grundstück gehörte von Anfang an dem Kläger. 

◼ Unbeachtlich ist, dass auch die Ehefrau des Klägers eben-

falls Leistungsempfängerin war. Denn der Kläger war 

gleichwohl Gesamtschuldner des vereinbarten Baupreises 

und konnte daher vom österreichischen Bauunternehmer 

in voller Höhe für die Baukosten in Anspruch genommen 

werden. Außerdem war seine Ehefrau keine Unternehme-

rin und kam daher als Steuerschuldnerin nach dem Re-

verse-Charge-Verfahren nicht in Betracht. 

Hinweise: Der BFH prüfte noch, ob nicht möglicherweise 

eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bestehend aus den 

beiden Eheleuten, Leistungsempfängerin war. Aus Sicht des 

BFH schied dies aus, weil es an einem gemeinsamen Zweck 

fehlte. Anderenfalls hätte nur die Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts die Umsatzsteuer geschuldet, falls sie Unternehme-

rin gewesen wäre. 

Investitionsfristen werden verlängert 

Der Gesetzgeber hat die Reinvestitionsfrist für die Rück-

lage, mit der bestimmte Veräußerungsgewinne neutralisiert 

werden können, um ein Jahr verlängert, wenn die Rücklage 

an sich zum 31.12.2021 aufzulösen wäre. Darüber hinaus 

wurde die Investitionsfrist für Investitionsabzugsbeträge, 

die zum 31.12.2017 und 31.12.2018 gebildet worden sind, 

bis zum 31.12.2022 verlängert. 

Hintergrund: Unternehmer können Gewinne aus der Veräu-

ßerung bestimmter Wirtschaftsgüter, wie z. B. Immobilien, 

durch eine Rücklage neutralisieren. Sie müssen dann inner-

halb einer bestimmten Frist, die in der Regel vier Jahre be-

trägt, eine entsprechende Reinvestition tätigen; bei dem Re-

investitionswirtschaftsgut mindert sich dann die Bemes-

sungsgrundlage für die Abschreibungen. Der Gesetzgeber 

hat infolge der Corona-Krise die Reinvestitionsfrist für Rück-

lagen, die zum 31.12.2020 hätten aufgelöst werden müssen, 

bereits um ein Jahr verlängert. 

Darüber hinaus kann der Unternehmer unter bestimmten 

Voraussetzungen für künftige Investitionen einen Investiti-

onsabzugsbetrag steuermindernd bilden. Er hat dann nor-

malerweise drei Jahre Zeit, die Investition durchzuführen. 

Führt er die Investition nicht durch, ist der Investitionsab-

zugsbetrag rückgängig zu machen und die Steuerfestset-

zung des Jahres der Bildung zu ändern. Der Gesetzgeber 

hat bereits aufgrund der Corona-Krise den Investitionszeit-

raum auf vier Jahre verlängert, wenn der Investitionsabzugs-

betrag im Veranlagungszeitraum 2017 gebildet wurde; die 

Investition kann dann also bereits nach der bisherigen Re-

gelung bis zum 31.12.2021 getätigt werden. 

Neue gesetzliche Regelungen: Sowohl die Frist für die Re-

investition als auch die Frist für den Investitionsabzugsbe-

trag werden um jeweils ein Jahr verlängert, wenn die jewei-

lige Frist an sich am 31.12.2021 enden würde: 

◼ Die Frist für die Reinvestition nach Bildung einer Rücklage 

für einen Veräußerungsgewinn verlängert sich um ein Jahr, 

wenn die Rücklage am 31.12.2021 aufzulösen wäre. 

Hinweis: Dies erfasst auch Rücklagen, die ursprünglich 

zum 31.12.2020 hätten aufgelöst werden müssen, für die 

aber bereits im letzten Jahr die Reinvestitionsfrist um ein 

Jahr zum 31.12.2021 verlängert worden ist. Hier verlängert 

sich nun die Reinvestitionsfrist um ein weiteres Jahr. 

◼ Die dreijährige Investitionsfrist für den Investitionsabzugs-

betrag wird ebenfalls verlängert, und zwar für Investitions-

abzugsbeträge, die zum 31.12.2017 gebildet worden sind, 

auf den 31.12.2022 und für Investitionsabzugsbeträge, die 

zum 31.12.2018 gebildet worden sind, ebenfalls auf den 

31.12.2022. 

Hinweise: Die Fristverlängerungen sind Folge der Corona-

Krise, weil es vielen Unternehmen derzeit schwerfällt, Inves-

titionen zu tätigen. 

Die Fristverlängerungen gelten auch für Unternehmer, die 

ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben: 

◼ Die Frist für die Reinvestition bei einer Rücklage für Ge-

winne aus der Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter 
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verlängert sich um ein Jahr, wenn die Rücklage am 

Schluss des nach dem 31.12.2020 und vor dem 1.1.2022 

endenden Wirtschaftsjahres oder am Schluss des nach 

dem 29.2.2020 und vor dem 1.1.2021 endenden Wirt-

schaftsjahres aufzulösen wäre. 

◼ Die Investitionsfrist für den Investitionsabzugsbetrag ver-

längert sich um ein Jahr, wenn der Investitionsabzugsbe-

trag in einem Wirtschaftsjahr gebildet worden ist, das nach 

dem 31.12.2017 und vor dem 1.1.2019 endet oder das 

nach dem 31.12.2016 und vor dem 1.1.2018 endet. 

Option zur Körperschaftsteuer 

Der Gesetzgeber hat das sog. Körperschaftsteuermoderni-

sierungsgesetz verabschiedet. Nach diesem Gesetz können 

Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesell-

schaften künftig zur Körperschaftsteuer optieren und vom 

niedrigeren Körperschaftsteuersatz von derzeit 15 % profi-

tieren. Das Gesetz enthält allerdings eine Vielzahl von Fall-

stricken, die in der Praxis beachtet werden sollten. 

Hintergrund: Bislang unterscheidet sich die Besteuerung 

von Personen- und Kapitalgesellschaften. Kapitalgesell-

schaften zahlen 15 % Körperschaftsteuer und unterliegen 

zudem der Gewerbesteuer, deren Höhe vom Hebesatz der 

Gemeinde abhängt. Hingegen werden Personengesell-

schaften „transparent“ besteuert: Sie zahlen also keine Ein-

kommensteuer, sondern der einzelne Gesellschafter muss 

seinen Gewinnanteil in seiner Einkommensteuererklärung 

angeben und mit seinem individuellen Steuersatz versteu-

ern. Bei der Gewerbesteuer wird die Personengesellschaft 

hingegen selbst besteuert, aber nur dann, wenn sie gewerb-

lich tätig ist. 

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes: Nach dem Gesetz kön-

nen Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsge-

sellschaften ab dem Veranlagungszeitraum 2022 zur Kör-

perschaftsteuer optieren. Die wichtigsten Punkte der Option 

sind: 

Der Antrag auf Option muss bis zum 30.11. des Vorjahres 

gestellt werden, also z. B. bis zum 30.11.2021 für den Ver-

anlagungszeitraum 2022. Die Option kann aber auch erst-

malig für den Veranlagungszeitraum 2023 oder für ein spä-

teres Jahr ausgeübt werden. 

Die Option steht nur Personenhandelsgesellschaften und 

Partnerschaftsgesellschaften offen, nicht aber sonstigen 

Personengesellschaften wie z. B. einer Gesellschaft bürger-

lichen Rechts. 

Dem Antrag auf Option müssen grundsätzlich alle Gesell-

schafter zustimmen. Genügt nach dem Gesellschaftsvertrag 

eine Mehrheitsentscheidung, müssen dem Antrag mindes-

tens 75 % der Gesellschafter zustimmen. Der Antrag ist un-

widerruflich und muss notariell beurkundet werden. Der An-

trag auf Option fingiert eine formwechselnde Umwandlung 

der Personenhandelsgesellschaft bzw. Partnerschaftsge-

sellschaft in eine Kapitalgesellschaft: 

◼ Grundsätzlich führt dies zur Aufdeckung der stillen Reser-

ven, d. h. der Differenz zwischen dem Verkehrswert und 

dem Buchwert. 

◼ Allerdings kann unter bestimmten Voraussetzungen bean-

tragt werden, dass statt des gemeinen Werts der Buchwert 

oder ein Zwischenwert angesetzt wird. 

◼ Zu diesen Voraussetzungen gehört u. a., dass vorhande-

nes Sonderbetriebsvermögen, das z. B. bei der Vermie-

tung einer Immobilie an die Gesellschaft besteht, auf die 

Gesellschaft übertragen oder vorher entnommen oder ver-

äußert werden muss. 

Zivilrechtlich bleibt die Personenhandelsgesellschaft bzw. 

Partnerschaftsgesellschaft bestehen. Arbeits- oder Mietver-

träge müssen also nicht geändert werden. 

Aufgrund der Option unterliegt die Personenhandelsgesell-

schaft bzw. Partnerschaftsgesellschaft nun einem Körper-

schaftsteuersatz von 15 % und der Gewerbesteuer, und 

zwar auch dann, wenn die Gesellschaft eine freiberufliche 

Tätigkeit ausübt. 

◼ Vorhandene Verlustvorträge gehen infolge der Option 

unter, können also künftig nicht mehr genutzt werden. 

◼ Die optierende Gesellschaft muss zwingend bilanzieren. 

Eine Einnahmen-Überschussrechnung ist nicht mehr mög-

lich. 

Die Gesellschafter werden infolge der Option wie GmbH-Ge-

sellschafter bzw. Aktionäre besteuert. Ihre Gewinnanteile 

werden wie Dividenden der Abgeltungsteuer von 25 % un-

terworfen. Tätigkeitsvergütungen werden als Arbeitslohn be-

handelt, für den die Gesellschaft Lohnsteuer einbehalten 

und abführen muss. Vermietet der Gesellschafter ein Wirt-

schaftsgut an die Gesellschaft, erzielt er grundsätzlich Ver-

mietungseinkünfte, sofern es sich nicht um eine Betriebsauf-

spaltung handelt. 

Die Gesellschaft kann zur regulären Besteuerung zurück-

optieren. Dies wird dann wie eine formwechselnde Um-

wandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personenhan-

delsgesellschaft bzw. Partnerschaftsgesellschaft behandelt. 

◼ Die steuerlichen Folgen können erheblich sein. Auch 

hier kann es zu einer Aufdeckung der stillen Reserven 

kommen. Außerdem werden die bislang nicht ausgeschüt-

teten Gewinne nun fiktiv ausgeschüttet und müssen nach 

dem sog. Teileinkünfteverfahren zu 60 % versteuert wer-

den.  

◼ Die Rückoption kann auch unfreiwillig eintreten, wenn z. B. 

der vorletzte Gesellschafter aus der Gesellschaft ausschei-

det. Dann liegt nämlich keine Gesellschaft mehr vor, so 

dass die Option zur Körperschaftsteuer zwangsweise en-

det. 

Bei der Grunderwerbsteuer wird die optierende Gesellschaft 

nicht mehr als Personengesellschaft behandelt, sondern als 

Kapitalgesellschaft. Steuerbefreiungen, die für Personenge-

sellschaften gelten, sind daher aufgrund der Option nicht 

mehr anwendbar. Dies erschwert Immobilienübertragungen 

zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern. 

Hinweis: Die Option sollte nicht unbedacht ausgeübt wer-

den, weil es viele Fallstricke zu beachten gibt. Für Gesell-

schaften mit hohen Gewinnen kann die Option aber vorteil-

haft sein. Alternativ kann eine echte formwechselnde Um-

wandlung in eine Kapitalgesellschaft geprüft werden, die al-

lerdings höhere Umwandlungskosten verursacht, oder es 

kann die sog. Thesaurierungsbesteuerung für 
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Personengesellschaften in Betracht gezogen werden, bei 

der nicht ausgeschüttete Gewinnanteile zunächst einem 

Steuersatz von nur 28,25 % unterliegen. 

Vorsteuer-Rückvergütung 

Frist bis 30.9.2021 

Zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmer können sich 

die für betriebliche Aufwendungen in einem anderen EU-Mit-

gliedstaat gezahlten Umsatzsteuerbeträge von dem betref-

fenden EU-Mitgliedstaat rückerstatten lassen. Vergütungs-

anträge hierfür müssen beim Bundeszentralamt für Steuern 

(BZSt) bis zum 30.9.2021 gestellt werden. Für die Einhal-

tung dieser Frist genügt der rechtzeitige Eingang des Vergü-

tungsantrages beim BZSt. 

Antragsvoraussetzungen 

Die Erstattungsanträge können ausschließlich elektronisch 

gestellt werden. Dem Antrag sind im Regelfall Belege (Rech-

nungen mit entsprechendem Umsatzsteuerausweis) beizu-

fügen, wenn das Entgelt für den Umsatz oder die Einfuhr 

mindestens € 1.000,00 bzw. bei Benzinrechnungen mindes-

tens € 250,00 beträgt. Die beantragte Vergütung muss min-

destens € 400,00 betragen. 

Transparenzregister- und 
Finanzinformationsgesetz verabschiedet 

Vom Auffangregister zum Vollregister 

Bislang war das Transparenzregister als bloßes „Auffangre-

gister“ ausgestaltet, weshalb auf eine Meldung der wirt-

schaftlich Berechtigten verzichtet werden konnte, sofern alle 

erforderlichen Angaben bereits in bestimmten anderen öf-

fentlich einsehbaren Registern (z. B. Handels- oder Partner-

schaftsregister) erfasst waren. In Umsetzung der europa-

rechtlichen Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung sieht das 

„Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz“ (Tra-

FinG) nun aber eine Umstellung des innerstaatlichen Trans-

parenzregisters von einem Auffangregister in ein Vollregister 

vor. Meldepflichtige Rechtsträger, also insbesondere juristi-

sche Personen des Privatrechts und eingetragene Perso-

nengesellschaften, müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten 

künftig also ermitteln und aktiv an das Transparenzregister 

melden. 

Wer ist wirtschaftlich Berechtigter? 

Als wirtschaftlich Berechtigter gilt im Allgemeinen eine natür-

liche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle 

ein meldepflichtiger Rechtsträger (juristische Personen, 

sonstige Gesellschaften, rechtsfähige Stiftungen und Trusts) 

letztlich steht. Ob diese Kontrolle unmittelbar oder mittelbar 

(d.h. über eine mehrstöckige Beteiligungsstruktur) ausgeübt 

wird, ist dabei unerheblich. 

Was ist zu tun? 

Aufgrund der Neuregelung müssen nunmehr alle melde-

pflichtigen Rechtsträger ihre wirtschaftlich Berechtigten aktiv 

an das Transparenzregister melden, und zwar unabhängig 

davon, ob Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten auch 

in bestimmten anderen öffentlich einsehbaren Registern 

aufscheinen. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Melde-

pflicht kann ein Bußgeld verhängt werden. 

Übergangsfristen für bisher nicht meldepflichtige 

Rechtsträger 

Für Rechtsträger, die bislang nicht zur Meldung an das 

Transparenzregister verpflichtet waren, sind abhängig von 

der jeweiligen Rechtsform bestimmte Übergangsfristen vor-

gesehen: 

• Aktiengesellschaften (AG), Europäische Gesell-

schaften (SE) und Kommanditgesellschaften auf 

Aktien (KGaA), die bisher nicht meldepflichtig wa-

ren, müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten bis 

zum 31.3.2022 melden. 

• Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), 

Genossenschaften, Europäische Genossenschaf-

ten oder Partnerschaften, die bisher nicht melde-

pflichtig waren, müssen ihre wirtschaftlich Berech-

tigten bis zum 30.6.2022 melden. 

• Rechtsträger aller anderen Rechtsformen, die bis-

her nicht meldepflichtig waren, müssen ihre wirt-

schaftlich Berechtigten bis zum 31.12.2022 mel-

den. 

Gemeinnützige Vereine sind hingegen nicht betroffen. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 
1.904,00 € sofort abschreiben 

Investitionsabzugsbetrag 

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurden die Regelungen 

für die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags (IAB) grund-

legend reformiert. Unter anderem wurde eine einheitliche 

Gewinngrenze von € 200.000,00 für alle Einkunftsarten ein-

geführt, und zwar unabhängig von der Gewinnermittlungsart. 

Auswirkungen auf Anschaffungskosten 

Betriebe, deren maximaler Gewinn die oben genannte Ge-

winngrenze nicht überschreitet, können seit 2020 für beweg-

liche Investitionsgüter 50 % der Anschaffungskosten als In-

vestitionsabzugsbetrag geltend machen. Der Abzugsbetrag 

wird dann bei Anschaffung des Wirtschaftsguts sofort von 

den Anschaffungskosten abgezogen. Bei Bildung einer 

Rücklage in Höhe von 50 % verringern sich die Anschaf-

fungskosten also um die Hälfte (z. B. von € 1.600,00 auf € 

800,00). Damit wird ein bewegliches selbständiges nutzba-

res Wirtschaftsgut mit Anschaffungskosten von € 1.600,00 

zu einem geringwertigen Wirtschaftsgut (GwG), welches so-

fort abgeschrieben werden kann. Berücksichtigt man die 

Mehrwertsteuer, können bewegliche selbstständig nutzbare 

Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 1.904,00 bei 

Bildung eines IAB sofort abgeschrieben werden. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter und Sofort-AfA bei EDV-

Geräten 

Mit BMF-Schreiben vom 26.2.2021 (IV C 3 - S 

2190/21/10002 :013) hat die Finanzverwaltung ihre Auffas-

sung zur Nutzungsdauer von genau bestimmter Compu-

terhardware und Software revidiert und für die Steuerbilanz 

von drei bzw. fünf Jahren auf ein Jahr herabgesetzt. Es 
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besteht ein Wahlrecht, die bisherige Nutzungsdauer von drei 

bzw. fünf Jahren anzusetzen oder die neue verkürzte Nut-

zungsdauer. Für die Handelsbilanz bleibt es bei der bisheri-

gen Nutzungsdauer von drei bzw. fünf Jahren. Die Nut-

zungsdauer von einem Jahr gilt unabhängig davon, ob es 

sich bei dem entsprechenden Objekt um ein selbstständig 

nutzbares geringwertiges Wirtschaftsgut handelt oder nicht 

(z. B. Drucker, Monitor). Sofort abgeschriebene Compu-

terhardware und Software wird nicht wie ein GwG in einem 

Anlageverzeichnis erfasst, sondern sofort als Aufwand ver-

bucht. 

 

Alle Steuerzahler 

Verlängerung der Steuererklärungsfrist 

Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2020 

ist um drei Monate verlängert worden. Das entsprechende 

Gesetz ist kürzlich im Bundesgesetzblatt verkündet worden. 

Damit wird die Steuererklärungsfrist u. a. für steuerlich bera-

tene Steuerpflichtige auf Ende Mai 2022 verlängert. 

Darüber hinaus wurde das restliche Fristensystem ange-

passt, so etwa beim Zinslauf, den Verspätungszuschlägen, 

der Frist für die Vorabanforderungen oder den Zeiträumen 

für die Einkommensteuervorauszahlungen. Hintergrund der 

Verlängerung ist die Mehrbelastung der Steuerberater durch 

die Corona-Pandemie. 

Liebhaberei bei PV-Anlagen 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur Gewinner-

zielungsabsicht beim Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen 

und kleiner Blockheizkraftwerke auf selbst genutzten Grund-

stücken geäußert. Danach kann der Steuerpflichtige einen 

Antrag stellen, mit dem unterstellt wird, dass die jeweilige 

Anlage von Anfang an ohne Gewinnerzielungsabsicht betrie-

ben wurde. 

Hintergrund: Die steuerliche Anerkennung von Verlusten 

und auch Gewinnen setzt eine sog. Gewinnerzielungsab-

sicht bzw. Einkünfteerzielungsabsicht voraus. Es muss fest-

stehen, dass der Steuerpflichtige über die Dauer des Unter-

nehmens einen sog. Totalgewinn erzielen wird. Anderenfalls 

handelt es sich um eine sog. Liebhaberei. 

Wesentliche Aussagen des BMF: 

◼ Das aktuelle BMF-Schreiben gilt für Photovoltaikanlagen 

mit einer installierten Leistung von bis zu 10 kW sowie für 

Blockheizkraftwerke mit einer installierten Leistung von bis 

zu 2,5 kW, die jeweils auf selbst genutzten oder unentgelt-

lich überlassenen Ein- oder Zweifamilienhausgrundstü-

cken installiert sind und nach dem 31.12.2003 in Betrieb 

genommen worden sind. 

Hinweis: An der Selbstnutzung ändert sich nichts, wenn 

zum Haus ein häusliches Arbeitszimmer oder ein gelegent-

lich vermietetes Gästezimmer gehört, wenn die Einnahmen 

hieraus 520 € im Jahr nicht überschreiten. 

◼ Wenn der Steuerpflichtige einen entsprechenden Antrag 

stellt, kann das Finanzamt ohne nähere Prüfung unterstel-

len, dass die Anlage ohne Gewinnerzielungsabsicht betrie-

ben wird. Es handelt sich dann also um eine sog. 

Liebhaberei, so dass die Gewinne nicht versteuert werden. 

Eine Anlage EÜR ist nicht mehr abzugeben. 

Hinweis: Dies gilt aber für alle verfahrensrechtlich noch of-

fenen Veranlagungszeiträume und auch für die Folgejahre. 

Es werden dann also auch künftig keine Verluste mehr be-

rücksichtigt. 

◼ Die Stellung des Antrags ist freiwillig. Der Steuerpflichtige 

kann auch seine Gewinnerzielungsabsicht nachweisen. 

Ohne Antrag oder Nachweis der Gewinnerzielungsabsicht 

ist die Gewinnerzielungsabsicht von Amts wegen zu prü-

fen. Die Entscheidung, ob eine Gewinnerzielungsabsicht 

vorliegt, gilt dann für alle verfahrensrechtlich noch offenen 

Veranlagungszeiträume. 

Hinweis: Erzielt der Steuerpflichtige Verluste aus dem Be-

trieb der Anlage, ist der Antrag nicht sinnvoll. Anders ist 

dies, wenn künftig nur noch Gewinne erwartet werden und 

die bisherigen Verluste bereits bestandskräftig anerkannt 

worden sind oder bislang keine Verluste entstanden sind. 

Die Finanzgerichte tendieren bislang zur Anerkennung ei-

ner Gewinnerzielungsabsicht, so dass Verluste steuerlich 

anerkannt werden. 

Das Schreiben betrifft die Regelungen zur Einkommens-

teuer. Unberührt hiervon bleiben umsatzsteuerrechtliche 

Regelungen, sofern der Strom in das Stromnetz eingespeist 

oder anderweitig verkauft wird. 

Verlustverrechnung bei Aktienverkäufen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Bundesverfassungsge-

richt (BVerfG) angerufen, weil er die Beschränkung der Ver-

lustverrechnung für Verluste aus Aktienverkäufen für verfas-

sungswidrig hält. Im Gegensatz zu anderen Verlusten aus 

Kapitalvermögen können Verluste aus Aktienverkäufen 

nämlich nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet 

werden. Der BFH sieht hierin eine verfassungswidrige Un-

gleichbehandlung, für die es keinen hinreichenden sachli-

chen Grund gibt. 

Hintergrund: Verluste aus der Veräußerung von Aktien dür-

fen nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien ver-

rechnet werden, nicht aber mit anderen positiven Kapitalein-

künften oder anderen Einkünften. Andere Verluste aus Ka-

pitalvermögen wie z. B. Darlehensverluste können dagegen 

mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ver-

rechnet werden, ebenfalls aber nicht mit anderen Einkünf-

ten, z. B. aus Gewerbebetrieb; denn Kapitaleinkünfte unter-

liegen i. d. R. einem speziellen Steuersatz, nämlich der Ab-

geltungsteuer von 25 %. 

Sachverhalt: Die Kläger sind Eheleute. Der Ehemann er-

zielte im Jahr 2012 Verluste aus Aktienverkäufen in Höhe 

von 4.819 € und positive Kapitalerträge i. H. von 2.092 €. Die 

Ehefrau erzielte positive Kapitalerträge i. H. von 1.289 €, er-

litt aber keine Verluste aus Aktienverkäufen. Die Kläger be-

antragten die Verrechnung der Verluste aus den Aktienver-

käufen mit den positiven Kapitalerträgen. Dies lehnte das Fi-

nanzamt ab. 

Entscheidung: Der BFH hat nun einen Vorlagebeschluss an 

das BVerfG gerichtet: 
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Nach der derzeitigen Gesetzeslage können die Aktienver-

luste nicht mit den positiven Kapitalerträgen des Ehemannes 

verrechnet werden, weil eine Verrechnung nur mit Aktienge-

winnen möglich ist; der Ehemann hat aber keine Aktienge-

winne erzielt. 

Das Gesetz, das eine Verrechnung von Aktienverlusten nur 

mit Aktiengewinnen zulässt, verstößt gegen den Gleichbe-

handlungsgrundsatz des Grundgesetzes und ist daher ver-

fassungswidrig. Denn Verluste aus Aktienverkäufen werden 

schlechter behandelt als andere Verluste aus Kapitalvermö-

gen. Hierfür gibt es keinen hinreichenden sachlichen Grund: 

◼ Soweit der Gesetzgeber befürchtet, dass bei einem Bör-

sencrash die steuerlich geltend gemachten Aktienverluste 

den Finanzhaushalt beeinträchtigen könnten, ist dies ein 

rein fiskalischer Grund, der es nicht rechtfertigt, den Grund-

satz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit zu durchbrechen. Außerdem ist es nicht realitäts-

gerecht anzunehmen, dass bei einem Börsencrash genü-

gend andere Kapitalerträge entstehen könnten, mit denen 

eine Verrechnung möglich sein könnte. 

◼ Zudem ist es nicht realitätsgerecht, dass der Gesetzgeber 

die Beschränkung der Verlustverrechnung nicht bei indirek-

ten Aktienanlagen wie Aktienfondsanteilen, Aktienzertifika-

ten oder -optionen anordnet. 

◼ Weiterhin ist es verfassungsrechtlich nicht zu akzeptieren, 

dass die Beschränkung der Verlustverrechnung von Akti-

enverlusten auch dann gilt, wenn es keinen Börsencrash 

gibt. 

◼ Die Beschränkung der Verlustverrechnung kann nicht mit 

der Notwendigkeit zur Verhinderung missbräuchlicher 

Steuergestaltungen gerechtfertigt werden. Insbesondere 

steht es dem Steuerpflichtigen frei, Verluste aus Aktien 

dann zu realisieren, wenn er den Verlust steuerlich optimal 

nutzen kann, weil er andere positive Einkünfte aus Kapital-

vermögen hat. 

◼ Die Beschränkung der Verlustverrechnung kann auch nicht 

damit gerechtfertigt werden, dass Spekulationsgeschäfte 

verhindert werden sollen. Denn erfasst werden auch Ver-

luste aus langfristig gehaltenen Aktien und damit nicht-spe-

kulative Aktienanlagen. 

Hinweis: Die Entscheidung liegt nun beim BVerfG, das als 

einziges Gericht Gesetze für verfassungswidrig erklären 

darf. Der Ausgang des Verfahrens hat erhebliche Bedeutung 

für Kapitalanleger, weil sie im Fall der Verfassungswidrigkeit 

ihre Verluste aus Aktiengeschäften mit Dividenden oder Zin-

sen verrechnen könnten. 

Mangelhaftes Fahrtenbuch: 
Einzelfahrtbewertung trotzdem möglich 

Fahrtenbuch 

Ein Fahrtenbuch muss zeitnah und in gebundener Form ge-

führt werden und für jede einzelne Fahrt mindestens Anga-

ben über Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende 

jeder einzelnen Auswärtstätigkeit, Reiseziel und bei Umwe-

gen auch Reiseroute sowie den Reisezweck und die aufge-

suchten Geschäftspartner enthalten (R 8.1. Abs. 9 Nr. 2 Satz 

3 Lohnsteuerricht-linien – LStR). Wurde ein Fahrtenbuch 

nicht ordnungsgemäß geführt, wird der Betriebsprüfer bzw. 

das Finanzamt die private Nutzung des Firmenwagens mit-

tels der 1 %-Pauschalmethode ermitteln. 

Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb 

Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bzw. ers-

ter Tätigkeitsstätte genügt jeweils ein kurzer Vermerk im 

Fahrtenbuch. Bei Anwendung der 1 %-Pauschalmethode 

müssen zusätzlich 0,03 % des Listenpreises pro Monat für 

jeden Entfernungskilometer pauschal versteuert werden (§ 8 

Abs. 2 Satz 3 Einkommensteuergesetz – EStG). Alternativ 

kann eine Einzelfahrtbewertung von 0,002 % des Listenprei-

ses je Entfernungskilometer vorgenommen werden. Letzte-

res ist vorteilhaft, wenn die Tätigkeitsstätte wegen einer Tä-

tigkeit im Homeoffice nur an wenigen Tagen im Monat auf-

gesucht wird. 

Urteil des Finanzgerichts 

Nach Auffassung des Finanzgerichts (FG) Nürnberg können 

Steuerpflichtige auch bei einem mangelhaften Fahrtenbuch 

für ihre Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-

stätte von der Einzelfahrtbewertung Gebrauch machen (rkr. 

Urt. v. 23.1.2020 4 K 1789/18, Aser 2020 S. 905). Voraus-

setzung ist, dass die einzelnen Tage, an denen die Arbeits-

stätte aufgesucht wurde, glaubhaft gemacht werden können. 

Automatischer Informationsaustausch 
über Finanzkonten 

Automatischer Informationsaustausch 

Seit 2017 melden Staaten, die dem Abkommen zum auto-

matischen Informationsaustausch (AIA) beigetreten sind, 

Daten ausländischer Kontoinhaber an die jeweiligen Wohn-

sitzstaaten. In 2021 werden die Meldungen wieder turnusge-

mäß zum 30.9.2021 an die jeweiligen Staaten übermittelt. 

Staatenliste wächst kontinuierlich 

Mit Schreiben vom 16.6.2021 (IV B 6 –S 1315/19/10030) hat 

das Bundesfinanzministerium (BMF) die für 2021 geltende 

Staatenliste bekannt gegeben. Neu hinzugekommen sind Al-

banien, Neukaledonien, der Oman und Peru. Erstmals zum 

30.9.2021 steht Deutschland mit Costa Rica, Curacao und 

Grenada in einem gegenseitigen Austauschverhältnis, so-

dass auch von diesen Staaten Daten an das Bundeszentral-

amt für Steuern gemeldet werden. Die aktuelle Zahl der Mel-

destaaten beläuft sich laut BMF-Schreiben mittlerweile auf 

104. 

Meldedaten 

Gemäß § 8 Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz 

(FKAustG) werden im Rahmen des AIA folgende Daten 

übermittelt: 

• Name, Anschrift und Steueridentifikationsnum-

mern, 

• Geburtsdatum und Geburtsort des/der Kontoinha-

ber(s) eines jeden meldepflichtigen Bankkon-

tos/Depots, 

• die Kontonummer oder funktionale Entsprechung, 

wenn keine Kontonummer vorhanden ist (z. B. bei 

fondsgebundener Lebensversicherung die Policen-

nummer) sowie 
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• der Kontosaldo bzw. der Barwert bei Lebensversi-

cherungen. 

Bei Verwahr- und Einlagekonten werden außerdem die Ka-

pitalerträge sowie die Veräußerungserlöse gemeldet. 

Der gelbe Brief vom Finanzamt: Was ist 
zu tun ? 

Was bedeutet der gelbe Brief? 

Der Brief im gelben Umschlag ist ein Schreiben des Finanz-

amtes – Abteilung Bußgeld- und Strafsachenstelle. Durch 

die förmliche Postzustellungsurkunde kann das Finanzamt 

beweisen, dass dem Empfänger exakt dieses Schriftstück zu 

dem bestimmten Zeitpunkt zugestellt wurde. Inhalt des Brie-

fes ist die Mitteilung, dass gegen den Empfänger wegen des 

Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt wird. Der Post-

bote dokumentiert auf dem Brief handschriftlich den ge-

nauen Zustellungszeitpunkt für das Finanzamt. 

Der Verdächtigte ist nun Beschuldigter 

Hat das Finanzamt den Verdacht, dass ein Steuerpflichtiger 

eine Straftat begangen haben könnte, wird ein Verfahren zu-

erst intern im Finanzamt eingeleitet. Der Verdacht kann sich 

durch eine (anonyme) Anzeige oder eine interne Finanz-

amtsmitteilung, z. B. nach einer Betriebsprüfung oder nach 

der Abgabe einer Steuererklärung oder Selbstanzeige, erge-

ben. Eine unverzügliche Bekanntgabe der Einleitung des 

Strafverfahrens ist nicht vorgeschrieben. Erst durch den 

Brief erfährt der Empfänger, dass er nun Beschuldigter einer 

Straftat ist. Das Ziel der Ermittlungen des Finanzamtes ge-

gen den Beschuldigten ist es, Beweise zu erheben und auf-

zuklären, ob eine Steuerstraftat vorliegt oder nicht. Durch die 

Mitteilung wird der Beschuldigte davor geschützt, dass er in 

unzulässiger Weise ausgeforscht wird und sich selbst belas-

tet. Spätestens, wenn das Finanzamt den Beschuldigten 

auffordert, in diesem Zusammenhang Tatsachen darzulegen 

oder Unterlagen vorzulegen, muss ihm die Einleitung des 

Strafverfahrens mit Nennung der Steuerarten und -zeit-

räume mitgeteilt werden. 

Was muss in so einem Fall getan werden? 

Landet ein solches Schreiben im Briefkasten, muss 

schnellstmöglich gehandelt werden. Gegenüber dem Fi-

nanzamt darf sich neben einem Rechtsanwalt auch ein Steu-

erberater als Verteidiger des Beschuldigten bestellen. Der 

Verteidiger zeigt die Vertretung an und stellt einen Antrag 

auf Akteneinsicht, um dadurch Waffengleichheit mit dem Fi-

nanzamt herzustellen. Die steuerstrafrechtliche Korrespon-

denz des Finanzamts läuft nun über den Berater, welcher die 

nächsten Schritte strategisch plant. Somit werden keine voll-

endeten Tatsachen geschaffen und keine Fristen versäumt. 

Der Beschuldigte hat in diesen Fällen das Recht, die Aus-

sage zu verweigern und sollte davon auch Gebrauch ma-

chen. Erst nach Durchsicht der vollständigen Akteneinsicht 

macht eine Stellungnahme gegenüber dem Finanzamt Sinn. 

Vorsicht: Steuerfahndung 

Ferienwohnungen erfreuen sich gerade zu Corona-Zeiten 

steigender Beliebtheit. Viele Vermieter verzichten allerdings 

regelmäßig auf die Angaben ihrer Einkünfte in ihrer Steuer-

erklärung. Die Servicestelle Steueraufsicht Hamburg hat nun 

für die deutsche Steuerverwaltung in einem mehrere Jahre 

andauernden Verfahren erreicht, dass Daten von Vermietern 

zu steuerlichen Kontrollzwecken an die Finanzämter über-

mittelt werden. 

Gruppenersuchen 

In Zusammenarbeit mit der Finanzbehörde Hamburg, dem 

Bundeszentralamt für Steuern, verschiedenen anderen Bun-

desländern und den Steuerbehörden des Sitzlandes des 

Vermittlungsportals wurde eine Internetplattform geschaf-

fen. Über diese Plattform können die steuerrelevanten Daten 

abgerufen werden. Daten von Vermietern, die nicht in Ham-

burg wohnen und über dieses Vermittlungsportal Ferienwoh-

nungen angeboten haben, werden an die zuständigen 

Wohnsitzfinanzämter weitergegeben. 

Steuerfreie Veräußerung des häuslichen 
Arbeitszimmers 

Arbeitszimmer in der Privatwohnung 

Die Veräußerung einer selbst genutzten Immobilie löst kein 

steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft aus, wenn 

die Immobilie entweder ausschließlich selbst genutzt oder 

bei Vermietung vor der Eigennutzung zumindest im Jahr der 

Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren 

selbst genutzt worden ist (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 

Einkommensteuergesetz – EStG). Befand sich in der Privat-

wohnung ein Arbeitszimmer, für das Werbungskosten gel-

tend gemacht wurden, hat die Finanzverwaltung bei der Ver-

äußerung bislang den auf das Arbeitszimmer entfallenden 

Anteil des Veräußerungsgewinns als privates Veräuße-

rungsgeschäft der Einkommensteuer unterworfen. 

Keine Besteuerung des Veräußerungsgewinns 

In der Entscheidung vom 1.3.2021 (IX R 27/19, veröffentlicht 

am 22.7.2021) spricht sich der Bundesfinanzhof (BFH) nun 

gegen die Auffassung der Finanzverwaltung aus (BMF-

Schreiben v. 5.10.2000 - IV C 3 –S 2256 - 263/00, Rz. 21). 

Der BFH folgte der Auffassung der Vorinstanz (Finanzge-

richt Baden-Württemberg, Urt. v. 23.7.2019 5 K 338/19) und 

sieht in der Veräußerung einer zu eigenen Wohnzwecken 

genutzten Immobilie innerhalb der zehnjährigen Haltefrist 

ebenfalls kein steuerpflichtiges privates Veräußerungsge-

schäft hinsichtlich des auf ein häusliches Arbeitszimmer ent-

fallenden Anteils. Der BFH begründet seine Entscheidung 

unter anderem damit, dass eine „Nutzung zu eigenen Wohn-

zwecken“ auch hinsichtlich eines in der ansonsten selbst be-

wohnten Eigentumswohnung befindlichen häuslichen Ar-

beitszimmers vorliegt. Weder der Gesetzeswortlaut oder der 

Gesetzeszweck, noch die Gesetzesbegründung würden laut 

dem BFH einen Anhaltspunkt dafür bieten, dass der Gesetz-

geber ein häusliches Arbeitszimmer von der Begünstigung 

ausnehmen könnte. 

Nur Überschusseinkünfte begünstigt 

Das Urteil ist nicht auf Steuersachverhalte mit für betriebli-

che Zwecke (Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit, Land- 

und Forstwirtschaft) genutzte Arbeitszimmer übertragbar. 

Hier gilt unverändert, dass ein Entnahme- bzw. Veräuße-

rungsgewinn zu versteuern ist (vgl. auch BFH v. 23.9.2009 

IV R 21/08). 

 


